
DER BUNDESIvHNISTER 
FüR UNTERRICHT 

Zl.4.295 - Parl.69 VfiE?n, am 25 .. Jänner 1970 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
1010 VI i e n 

'. Die schriftliche Anfrage Nro 1492/J -NRI69 , 

d.ie die Abgeordneten Dr. Stella Klein-Löw und Genossen 

am 3. Dezember 1969 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

Gern. § 7 Abs.7 des Allgemeinen Hochschul­
Studj.engesetzes, BGBl.177 11966, hat der ausländische ~mma­

trikulationswerber, dessen im Ausland erworbenes Reife­

zeugnis dem für die gewählte Studienrichtung zu fordern-
den Reifezeugnis einer inländischen Anstalt nicht gleichwertig 

ist, vor Beginn des ordentlichen Studiums die nötigen 

Ergänzungsprüfungen abzulegen. Er kann zum Besuch der 

notwendigen Lehrveranstaltungen, Hochschulkurse und Hoch­
schullehrgänge verhai t en werden. 

Di~österreichischen Hochschulen haben mit 
Ausnab..me der Universität Salzburg und der Hochschule für 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz Vorstudien­

lehrgänge eingerichtet, die Hochschullehrgänge gern. § 18 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes darstellen. Zur 

Durchführung dieser Vorstudienlehrgänge wurden von der 

österreichischen Rektorenkonferenz Bestimmungen ausgear­
beitet, die von den obersten akademischen Behörden der 

einzelnen Hochschulen beschlossen und vom Bundesministe­

rium für Unterricht genehmigt wurden. Es werden also an 

den Hochschulen nach gleichen Bestimmungen Vorstudienlehr­

gänge abgehalten. Inwieweit der Ausländer lediglich zur 

Ablegung von Ergä."'1.z1L."'1.gsprüfungen' oder zur Absol vierung von 

Vorstudienlehrgängen verhalten werden kann, fällt in das 
~-Ermessen der zuständigen akademischen·Be-hörde.- Aufnahmewer--
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ber der Universität i.n Salzburg "Lmd der Hochschule in 

Linz können in Vorstudienlehrgänge anderer Hochschulen 

eingevd.esen v/erden. Soferne zwischenstaatliche Verein­

barungen die Gleichvvertigkei t ausländischer Reifezeug­

nisse mit ästerreichischen Reifezeugnissen vorsehen,· 

unterbleibt die Vorgangsweise , die eben skizziert Vrurde. 

Die gesetzliche Grundlage für den Erwerb der notwendigen· 

Vorkenntnisse durch ausländische A:ufnahmewerber ist sohin 

durchaus gegeben. 
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